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alpha+ Lohn: Änderung ALV-Beiträge per 1.1.2004 
 
 
Folgende Änderungen gelten per 1.1.2004:  
 

Lohn bis 106'800: ALV-Beitrag: 2,0 % (bisher 2,5 %) 
 

ALV2-Beitrag: ab 1.1.04 aufgehoben (bisher 1,0 %) 
 
 
Nachfolgend finden Sie die nötigen Schritte beschrieben, damit Ihnen auch mit  
alpha+ 32-Bit Lohn die Umstellung gelingt: 
 
1. Beim Starten von alpha+ 32-Bit Lohn legen Sie das aktive Lohnjahr fest (z.B. 2004) 

 
2. Es erscheint beim erstmaligen Starten die Meldung „Lohndatei für Jahr 2004 wurde nicht 

gefunden. Soll alpha+ sie neu erstellen?“. Beantworten Sie die Frage mit <Ja>. 
 
3. Wählen Sie das gewünschte Vorlagejahr (sinnvollerweise 2003) aus und klicken <Ok>. Das 

Programm startet wie gewohnt. In der Titelleiste sollte jetzt in eckiger Klammer das aktuelle 
Jahr [2004] stehen. 

 
4. Wechseln Sie nun zuerst in der linken alpha+ Leiste auf die Rubrik Verwaltung und klicken 

dort auf das Symbol Mandanten / Register Einstellungen. 
 
5. Der ALV-Arbeitnehmerbeitrag beträgt neu 1,00 % (bisher 1,25 %), ebenso der ALV-

Arbeitgeberbeitrag. Der Höchstlohn von 106'800 bleibt unverändert.  
 
6. Der ALV2-Abzug ist seit 2004 abgeschafft (sehen Sie auch Punkt 9). 
 
7. Beim BVG gilt neu: BVG-Mindestjahreslohn 25320 bis 75'960, der minimal 

koordinierter Lohn beträgt 3'165. 
 
8. Klicken Sie auf <Speichern>. Jetzt können Sie mit dem Verarbeiten der Januarlöhne 2004 

beginnen. Kontrollieren Sie, ob die ALV-Abzüge neu 1,00 % betragen. Dies wird beim 
Befolgen der oben beschriebenen Punkte der Fall sein, wenn nicht klicken Sie die ALV-
Lohnart ein Mal an und drücken die Delete-Taste zum löschen. Fügen Sie jetzt nochmals die 
ALV-Lohnart aus der Auswahl ein, spätestens jetzt muss die Lohnart ALV-Abzüge mit 1 % 
richtig aufgeführt sein.  

 
9. Falls aus dem Jahr 2003 noch ein ALV2-Abzug als Lohnart aufgeführt ist, löschen Sie 

einfach die ALV2-Lohnart (wie unter Punkt 7 beschrieben). 
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